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Regelung für Auslandlager Version: ROVER 11-02-2018 

Einleitung 
Jedes Lager muss geplant werden. Die Leitungsteams beginnen, je nach Dauer und Art des 
Lagers, bis zu 8 Monate vor einem Lager mit der Planung. Lager ab einer Dauer von 3 Tagen 
können bei J+S (Jugend und Sport), dem Sportförderungsprogramm des Bundes, angemeldet 
werden. Es müssen diverse Fristen von J+S eingehalten werden um Karten- und 
Materialbestellungen zu tätigen, Grob- und Detailprogramme werden erarbeitet und 
verbessert, bis sie vom J+S-Coach genehmigt werden. Zusätzlich wird im Vorfeld viel gebastelt 
und vor Ort rekognosziert. Der Aufwand für ein 1 oder 2 wöchiges Lager beträgt pro Leiter 
100 Stunden oder mehr. 

In der Vergangenheit wurden immer öfters Kinder kurzzeitig abgemeldet, konnten spontan erst 
später in Lager kommen, teilten erst während dem Lager mit, dass sie schon früher abreisen 
müssten etc. Für die Leitungsteams ist dies sehr mühsam, frustrierend und mit finanziellen 
Einbussen verbunden! 

Aus diesen Gründen sehen wir uns leider gezwungen, für das Auslandlager 2018 folgende 
Regeln aufzustellen: 

Im Folgenden werden Teilnehmende eines Lagers mit TN abgekürzt. 

Anmeldung  
Die Anmeldungen für Lager werden von den Lagerleitungen frühzeitig an alle potentiellen TN 
verteilt. 

Anmeldungen sind bis zum Anmeldeschluss am 15.03.2018 der auf der Anmeldung genannte 
Person schriftlich oder online abzugeben. Mit der Unterschrift bestätigen die 
Erziehungsberechtigten, dass das Kind am Lager teilnehmen darf und wird. Sofern bei der 
Anmeldung keine anderen Angaben gemacht werden, werden TN grundsätzlich während der 
ganzen Dauer des Lagers anwesend sein. 

Abmeldung 
Abmeldungen haben bis zum Anmeldeschluss schriftlich an das OK Auslandlager zu erfolgen. 

Kosten 
Erfolgt eine verspätete Abmeldung aus zwingenden Gründen, die nicht durch die TN oder 
deren Erziehungsberechtigten zu verantworten sind, kann ein Gesuch um angemessene 
Reduktion des Lagerbeitrages an die Lagerleitung gerichtet werden. Die Lagerleitung 
entscheidet darüber im Einzelfall unter Berücksichtigung der bereits angefallenen Kosten. 

Falls TN während dem Lager aus zwingenden Gründen (private/familiäre/medizinische 
Gründe.) kurzzeitig abreisen und evtl. wieder anreisen müssen, werden allfällige Mehrkosten 
für die An-/Abreise durch die TN selbst getragen. Ein Anspruch auf Reduktion des 
Lagerbeitrages besteht nicht. 
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REGA 
Für Rover- und Staff gibt es keine inkludierte REGA-Versicherung. 

Fotos 
In einem Lager entstehen täglich viele Fotos. Grundsätzlich dürfen die Leitungsteams diese auf 
unserer Homepage in der Galerie veröffentlichen. Falls TN oder Erziehungsberechtigte von TN 
keine Veröffentlichung von Fotos wünschen, bitten wir darum, mit der Lagerleitung Kontakt 
aufzunehmen. 

Falls sich jemand auf einem veröffentlichten Foto erkennt und dieses nicht im Internet sehen 
möchte, so bitten wir um Kontaktaufnahme mit dem Leitungsteam. Das entsprechende Foto 
kann dann wieder gelöscht werden. 

Sozialfonds 
Niemand bleibt aus finanziellen Gründen zuhause! 

Im Schwyzerstärn existiert ein Fonds, welcher bei finanziellen Engpässen (für Lager oder 
Ausrüstung) unkompliziert weiter hilft. Wer von diesem Fonds Gebrauch machen möchte, wird 
gebeten, sich vor dem Lager beim Leitungsteam oder der Abteilungsleitung zu melden. 

Unterzeichnung 
Durch das Unterzeichnen dieses Dokumentes wird der originale Inhalt akzeptiert. Das 
Streichen/Anpassen von Inhalten ist nicht rechtskräftig. 

 

Ort/Datum:  ..........................................................................................................  
 
Unterschrift:  ........................................................................................................  


